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Anordnung
über die Anwendung eines Rahmenstellenplancs 
für die Verwaltungen der VEB (K) der Baustoff

industrie.
Vom 3. September 1955

Auf Grund des § 3 der Verordnung vom 28. Mai 1953 
über die Regelung des Stellenplanwesens (GBl. S. 796) 
wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Auf
bau folgendes angeordnet:

(1) Die Betriebsleitungen der VEB (K) der Baustoff
industrie haben nach den von der Staatlichen Stellen
plankommission bestätigten Rahmenstellenplänen

Type BB/3 I Kunststein-, Splitt-, Schotter-,
Pflasterstein- und Kalkindustrie;

Type BB/4 I Ziegelstein-, Dachstein-, Ofenkacheln-, 
Fliesen-, Platten-, Schamotte-, Stein
zeug-, Betonwaren-, Mörtel-, Kies-, 
Sand-, Dachpappe- und Gipsindustrie 

ihre betrieblichen Stellenpläne mit Miftelberechnung 
in dreifacher Ausfertigung aufzustellen und bis zum 
20. Oktober 1955 dem Rat des Kreises — Abteilung 
Aufbau — zur Bestätigung vorzulegen.

(2) Die Rahmenstellenpläne werden den VEB (K) 
der Baustoffindustrie durch das Ministerium für Auf
bau — Hauptabteilung Baustoffindustrie — über die 
Räte der Bezirke bzw. Kreise — Abteilung Aufbau — 
zugestellt. Das Ministerium für Aufbau wird bevoll
mächtigt, eine Direktive für die Anwendung der Rah
menstellenpläne zu erlassen.

§ 2
Die Räte der Bezirke — Abteilung Aufbau — errech

nen für alle VEB (K) der Baustoffindustrie bis zum

31. Oktober 1955 das notwendige Kontingent an Plan
stellen und die dazu erforderlichen Vergütungsmittel. 
Nach Bestätigung dieses Kontingentes durch die Staat
liche Stellenplankommission werden die betrieblichen 
Stellenpläne durch die Räte der Kreise — Abteilung 
Aufbau — mit Wirkung vom 1. Dezember 1955 bestätigt.

§ 3
Die Betriebsleitungen sind verpflichtet, den vom 

Rat des Kreises — Abteilung Aufbau — bestätigten 
Stellenplan der Inspektion für die Registrierung und 
Kontrolle der bestätigten Stellenpläne bei der Abtei
lung Finanzen des Rates des Kreises zur Registrierung 
vorzulegen.

§ 4
Die in den, Rahmenstellenplänen festgelegten Ver

gütungsgruppen sind nach den tariflichen Bestimmun
gen eingesetzt» Die Bezahlung hat nach den für den 
Betrieb zur Zeit festgelegten Ortsklassen zu erfolgen.

§ 5
Die Leiter der Betriebe sind für die richtige Auf

stellung des Stellenplanes und für die Einhaltung der 
Stellenplandisziplin persönlich verantwortlich. Bei Ver
stößen werden die Verantwortlichen gemäß der Verord
nung vom 28. Mai 1953 über die Festigung der Stellen
plandisziplin in den staatlichen Organen (GBl. S. 797) 
und der dazu erlassenen Ersten Durchführungsbestim
mung vom 9. September 1954 (GBl. S. 791) zur Verant
wortung gezogen.

Berlin, den 3. September 1955

Staatliche Stellenplankommission 
G e i ß

Stellvertreter des Vorsitzenden


